


Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorwort

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag
von 1998 bereits eine grundlegende Reform des Arbeits-
förderungsrechtes in Aussicht gestellt. Sie haben festge-
halten, dass "angesichts der hohen Arbeitslosigkeit ... die
aktive Arbeitsmarktpolitik konsequent fortgesetzt werden
muss." Auch wenn zwischenzeitlich eine leichte, kon-
j unkturell und demographisch bedingte Entspannung auf
dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen ist, kommt es weiterhin
darauf an, die aktive Arbeitsmarktpolitik zu verstetigen
und entsprechende finanzielle Mittel bereit zu stellen;
dies nicht zuletzt wegen der nach wie vor erheblichen
Massenerwerbslosigkeit in den neuen Bundesländern. 

In der aktuellen politischen Debatte bestehen zwei Gefahren: Zum einen droht die
Arbeitsmarktpolitik vor dem Hintergrund angeblicher Sparzwänge definiert zu wer-
den. Zum anderen wird sie immer stärker auf eine kontraproduktive kurzatmige Ver-
mittlungsfunktion reduziert. Beides würde bereits jetzt bestehende Dequalifizie-
rungsprozesse forcieren.

Gerade aus gewerkschaftlicher Sicht muss aber betont werden, dass Arbeitsmarktpo-
litik mehr ist als kurzatmige Vermittlung von Arbeitslosen.

Der Arbeitskreis hat die veränderten ökonomischen, kulturellen und politischen
Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes benannt. Ihm kommt das Verdienst zu, auf
dieser Basis über die klassischen Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik hinaus weisend,
auf ihre ordnungs-, verteilungs- und sozialpolitischen Dimensionen hin gewiesen zu
haben. Gleichzeitig hat er konkrete Vorschläge unterbreitet, die diesem erweiterten
Verständnis der Arbeitsmarktpolitik entsprechen.

Es bleibt zu hoffen, dass die hier vorliegenden Eckpunkte nicht nur Eingang in die ar-
beitsmarktpolitische Debatte finden - wie die früheren Beiträge des Arbeitskreises
auch (Memorandum für ein neues Arbeitsförderungsgesetz, Stellungnahme zum
AFRG)-, sondern auch bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden.

Abschließend bleibt mir, mich bei allen Mitgliedern des Arbeitskreises für ihre enga-
gierte Arbeit zu bedanken. Sie hat es letztlich ermöglicht, hier einen Beitrag zu for-
mulieren, der die Sichtweisen aus Politik und Wissenschaft berücksichtigt und auch
über das gewerkschaftliche Spektrum hinaus gehend wahr genommen werden wird.

Horst Schmitthenner
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall
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I. Einleitung

1. Herausforderung des Strukturwandels

Der Arbeitsmarkt verändert sich erheblich. Er ist durch eine ten-
denzielle Absenkung des gesamten Erwerbsarbeitsvolumens,
zunehmende Flexibilisierung sowie durch eine Verlagerung zu
höher qualifizierten Tätigkeiten gekennzeichnet. Ferner ist eine
steigende Frauen- und abnehmende Männererwerbsarbeitsquo-
te zu verzeichnen, wobei allerdings in den neuen Bundeslän-
dern ein gegenläufiger Prozess beobachtet werden kann. Zu-
gleich verschieben sich die Relationen zwischen Vollzeit- und
Teilzeittätigkeiten. Diese Prozesse laufen nicht gesetzmäßig ab;
aber ohne zusätzliche politische Initiativen muss auf längere
Sicht, trotz einer gewissen demografisch und konjunkturell be-
dingten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, mit einer hohen
Massenerwerbslosigkeit und einer sich weiter verfestigenden
Langzeitarbeitslosigkeit- insbesondere von gering qualifizierten
und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern - gerechnet
werden.

Die Strukturveränderungen lassen sich zu einem wesentlichen
Teil auf das erhebliche Anwachsen weltweiter Kapital- und der
fast völligen Freiheit der Güter- und Dienstleistungsströme
zurückführen. Dieser, als GlobaIisierung bezeichnete Vorgang,
wird begleitet von einer relativen Verschiebung zugunsten des
Dienstleistungs- gegenüber dem industriellen Sektor (wobei in
zentralen Bereichen eine immer stärkere Verzahnung beider
Sektoren festgestellt werden kann) und einer Erhöhung der Mo-
bilität der Arbeitskräfte. Diese Prozesse werden durch Produkti-
vitätssteigerungen vor allem auf Grund der Fortschritte in der In-
formationstechnologie befördert; sie gehen mit Bewusstseins-
veränderungen innerhalb der Bevölkerung einher.

2. Arbeitsmarktpolitik als unverzichtbares, eigenständiges Ele-
ment in einem beschäftigungspolitischen Gesamtkonzept

Es wäre eine Überforderung der Arbeitsmarktpolitik,  von ihr die
Lösung der Probleme einer unzureichenden Beschäftigungspoli-
tik zu erwarten. Sie kann Beschäftigungspolitik nicht ersetzen.
Sie stellt jedoch ein unverzichtbares, eigenständiges Element in
einem beschäftigungspolitischen Gesamtkonzept dar; sie muss
sich an dem Leitbild der "Vollbeschäftigung neuen Typs" orien-
tieren. Es muss darum gehen, dass - im Sinne eines Rechtes auf
Arbeit - alle Menschen, die können und wollen, dauerhaft die
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Möglichkeit bekommen, einer Existenz sichernden Erwerbsar-
beit nachzugehen. Dieses neue Leitbild unterscheidet sich von
klassischen Vollbeschäftigungskonzeptionen dadurch, dass die
künftigen Erwerbsarbeiten an dem Kriterium der sozialen und
ökologischen Verträglichkeit zu messen sind und in gleicher
Weise für beiderlei Geschlechterzugänglich sein müssen. Ferner
geht es nicht mehr darum, lebenslang auf einem Arbeitsplatz
dauerhaft einer klar definierten Aufgabenstellung nachzugehen,
sondern in vielfältiger Weise auf unterschiedlichen Arbeitsplät-
zen - unter Einbeziehung von sozial gesicherten Freistellungs-
phasen (z.B. zurWeiterqualifizierung) undTeilzeit-tätig zu wer-
den. Deshalb kommt es künftig noch stärker als bisher darauf an,
die Qualifikation des Arbeitskräftepotenzials den sich stetig ver-
ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. Da-
mit wird eineVoraussetzung für das allgemeine Recht auf Arbeit,
nicht aber auf einen konkreten Arbeitsplatz realisiert. Zum ande-
ren geht es aber auch darum, den Arbeitsmarkt zu gestalten, Fle-
xibilisierung mit Schutzrechten zu verbinden und deren konkre-
te Ausprägung zu steuern.
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Im Sinne des in zahlreichen EU-Dokumenten festgeschriebenen
und zuletzt in den beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000
konkretisierten "Gender Mainstreaming-Ansatzes" geht es nicht
nur darum, frauenfördernde Maßnahmen in die Arbeitsmarktpo-
litik zu integrieren, sondern es müssen als Querschnittsaufgabe
sämtliche beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men daraufhin untersuchtwerden, welcheAuswirkungen sie auf
die unterschiedlichen Geschlechter haben. In den letzten Jahren
wurden die Grundlagen für eine europäische Arbeitsmarktpoli-
tik durch den Luxemburg-Prozess gelegt. Die beschäftigungspo-
litischen Leitlinien setzen Ziele, die von den Mitgliedsstaaten in
eigener Verantwortung umzusetzen sind. Die Arbeitsmarktpoli-
tik soll einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten, in dem sie
i nsbesondere eine kontinuierliche Förderung des Arbeitskräfte-
potenzials (im Sinne einer zukunftsfähigen Qualifizierung und
des Erhaltes, der Wiederherstellung bzw. der Erweiterung der Be-
schäftigungsfähigkeit) entsprechend den beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien ermöglicht, den Abbau der Arbeitslosigkeit
durch Umverteilung bestehender Arbeit fördert, einen struktur-
politischen Beitrag zur Erweiterung des Erwerbsarbeitsvolu-
mens sowie zur Realisierung von Chancengleichheit, Transpa-
renz und Ordnung des Arbeitsmarktes leistet und schließlich
nach wie vor den Lebensstandard im Falle von Arbeitslosigkeit
sichern hilft.
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II. Eckpunkte für die Reform der Arbeits-
förderung

1. Arbeitsmarktpolitik für Frauen verbessern

Für Frauen wird trotz der zu erwartenden Beschäftigungsgewin-
ne in der Bundesrepublik das Arbeitsmarktungleichgewicht fort
bestehen. Insbesondere in den neuen Bundesländern zeichnen
sich negative Entwicklungstendenzen ab. Ergänzend - und nicht
i m Widerspruch zum Gender Mainstreaming-Ansatz - muss die
Arbeitsmarktpolitik einen eigenständigen Beitrag zur Förderung
von Frauen leisten. Sie kann und muss-eingebunden in ein staat-
liches Gesamtkonzept - einen Beitrag dazu leisten, die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen am Erwerbsarbeitsleben und einer
angemessenen sozialen Absicherung zu realisieren.

Frauen sind nicht nur quantitativ geringer an Beschäftigung und
höher an der Arbeitslosigkeit (unter Einbeziehung der Stillen Re-
serve) beteiligt, oftmals befinden sie sich in geringer qualifizier-
ten Tätigkeiten und in sozial weniger regulierten (gegebenenfalls
geringfügigen) Beschäftigungsverhältnissen. Bezogen auf Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik wird es künftig darauf
ankommen, durch verbindliche Vorgaben, quantitative und
qualitative Aspekte der Frauenbeschäftigung zu berücksichtigen
und unter anderem durch Ausweitung der Kompetenzen der Be-
auftragten für Frauenbelange sowie spezieller Anreize für Träger
überprüfbar und steuerbar zu machen. Arbeitsmarktpolitik muss
auf eine höhere Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben sowie
auf eine Weiter- und Höherqualifizierung von Frauen zielen und
auf spezifische Fraueninteressen (z.B. Teilzeitweiterbildung) zu-
geschnitten sein. Gerade aus frauenpolitischer Sicht ist die Ein-
beziehung von geringfügig Beschäftigten in Maßnahmen aktiver
Arbeitsmarktpolitik erforderlich.

Zudem muss - trotz einiger Verbesserungen im Bundeserzie-
hungsgeldgesetz - geprüft werden, wie eine stärkere steuerfi-
nanzierte, auf dem Lohnersatzleistungsprinzip basierende För-
derung von Erziehungszeiten gewährleistet werden kann. Dies
zum einen, um Männer stärker zu motivieren, ihren Erzie-
hungsaufgaben nachzukommen, andererseits um mehr Spiel-
raum für Arbeitsumverteilung zu schaffen. Ferner sollten auch
diskriminierende Regelungen zur Wahrnehmung individueller
Teilzeit beseitigt werden. Zum einen ist an die Aufhebung der
Beschränkung des Teilarbeitslosengeldes auf ein halbes Jahr zu
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Kein faktischer Zwang
zur Vollzeitarbeit für

Teilzeitbeschäftigte

Teilzeit- und Rück-
kehrrechte

Erweiterter Berufsrück-
kehrerlnnenbegriff

Erlöschensfristen ver-
längern

Erziehungsgeldbezugs-
zeiten gleichstellen

denken, zudem muss der faktische Zwang für ehemals Teilzeit-
beschäftigte, auch Vollzeittätigkeiten anzunehmen, um einen
Anspruch auf Lohnersatzleistung zu behalten, aufgehoben wer-
den. Zum anderen sind im Rahmen des Arbeitsrechtes An-
sprüche auf Teilzeitarbeit und entsprechende Rückkehrrechte
zu verankern.

Aus der Definition der Berufsrückkehrerinnen gemäß § 20 SGB
III istder Personenkreis ausgeschlossen, der eine schulische Aus-
bildung, ein Hochschulstudium wegen Kindererziehung oder
Pflege unterbrochen hat. Zumindest soweit vorher eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt wurde, sollte
dieser Personenkreis in die Definition der Berufsrückkehrerin-
nen aufgenommen werden.

Dadurch, dass im SG B III Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld
l ediglich als Rahmenfrist erweiternd gelten, besteht eine Gefähr-
dung von (Rest-)ansprüchen auf Arbeitslosengeld oder -hilfe: Sie
unterliegen Erlöschensfristen von vier bzw. drei Jahren. Das Un-
tergehen von Leistungsansprüchen durch Phasen der Familien-
arbeit ist nicht vertretbar. Diese Regelung sollte durch Verlänge-
rung der Erlöschensfristen neutralisiert werden. Ferner bedarf es
der Gleichstellung von Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld
mit Zeiten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, analog
zum Wehr- und Ersatzdienst, finanziert aus Bundesmitteln.

8 8



2. Zielgruppenorientierung als zentraler Bestandteil der Arbeits-
marktpolitik

Um die Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitskräftepotenzials - im
Sinne der beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU - auszu-
bauen, kommt der Zielgruppenarbeit nach wie vor eine zentrale
Funktion zu. Dabei umfasst Beschäftigungsfähigkeit mehr als die
Steigerung der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer; vielmehr müssen die Rahmen-
bedingungen des regionalen Arbeitsmarktes einbezogen wer-
den.

Primär kommt es darauf an, die Langzeitarbeitslosigkeit zu
bekämpfen bzw. deren Entstehung bereits im Vorfeld zu verhin-
dern. Dies erfordert nicht nur die formale Umsetzung der be-
schäftigungspolitischen Leitlinien der EU (Durchführung einer
Erstberatung während des ersten Jahres der Arbeitslosigkeit),
sondern auch die Erstellung und Erarbeitung von Eingliede-
rungsplänen für jeden Betroffenen, verbunden mit konkreten ar-
beitsmarktpolitisch zweckmäßigen Angeboten, die die Betroffe-
nen auch rechtlich geltend machen können müssen. Oftmals
wird die sich weiter verfestigende Langzeitarbeitslosigkeit auf
den bestehenden Kündigungsschutz und auf das bestehende
Lohnniveau und der damit angeblich vorhandenen Inflexibilität
des Arbeitsmarktes und der Arbeitskräfte zurückgeführt. -
Tatsächlich bestehen aber erhebliche Vorbehalte auf Arbeitge-
berseite, Langzeitarbeitslose einzustellen. Hinzu kommt, dass
diese vielfach über weitere "Vermittlungserschwernisse" verfü-
gen, wobei sich die lange Arbeitslosigkeit an sich als eigenstän-
diges Problem entwickeln kann. Hier bedarf es auf die Person zu-
geschnittener Maßnahmen, um die Arbeitsfähigkeit zu bewah-
ren, auszubauen oder gegebenenfalls wieder herzustellen. Hier-
für reichen isolierte Förderinstrumente oftmals nicht aus. Es
muss darum gehen, unterschiedliche arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen und betriebliche Arbeitserfahrung zu flexiblen För-
derketten zu verknüpfen.

Ansprüche auf
zweckmäßige Maß-
nahmen

Förderketten flexibi-
lisieren

Ein arbeitsmarktpolitischer Beitrag zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit besteht bereits darin, ansetzend an den Schulab-
gängern - ebenso auch an der zweiten Schwelle -Arbeitslosigkeit
zu vermeiden und eine qualifizierte Hochschulausbildung oder
eine Berufsausbildung im Rahmen des dualen Berufsbildungssy-
stems zu ermöglichen. Mit dem Sonderprogramm "Jump" hatdie
Bundesregierung bereits positive Akzente gesetzt. Insbesondere
aufsuchende und motivierende Instrumente (vgl. Art. 11 des Son-
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derprogrammes) müssen weiter entwickelt und im Rahmen der
Regelförderung bei der Bundesanstalt für Arbeit in ein neues
SGB III integriertwerden. Gleichwohl ist bereits jetztjeder 6. ju-
gendliche in der Bundesrepublik Deutschland ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung, die Zahl der betrieblichen Ausbildungs-
plätze ist nach wie vor zu gering. Dies zeigt, dass allein über ein
Sonderprogramm die Probleme nicht zu lösen sind. Um den
qualitativen und quantitativen Anforderungen an eine moderne
duale Berufsausbildungzu genügen, bleiben die Forderung nach
i hrer Umlagefinanzierung ebenso auf derTagesordnung wie die
Zertifizierung von Maßnahmen der Berufsvorbereitung als Be-
standteil eines Gesamtkonzeptes, welches es allen jugendli-
chen, die können und wollen, ermöglicht, eine hochwertige Be-
rufsausbildung zu erhalten.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Situation älterer Arbeit-
nehmerinnen undArbeitnehmer zu richten. Der Ausschluss der
Älteren von der Erwerbsarbeit führt zur Diskriminierung des Al-
ters. Wo es keine Kultur der Altersarbeit mehr gibt, gehen sozia-
le Erfahrungen verloren, und Ältere haben kaum noch Beschäfti-
gungschancen. Insbesondere durch die demografische Entwick-
l ung bedingt, steht der Arbeitsmarkt vor folgendem Problem:
Kurzfristig wird - umVollbeschäftigung zu erreichen - eine aktive
staatliche Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht ausreichen. Mit-
hin wird man an Maßnahmen zur Umverteilung der Arbeit und
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„Quelle: IAB Werkstattbericht Nr. 4/2000, S. 13"

einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit nicht vorbei kommen.
Mittelfristig ist aber dem Trend der immer frühzeitigeren Ausgren-
zung aus dem Arbeitsleben entgegen zu wirken. Künftig wird es
darum gehen, optionale Ausstiegsmodelle aus dem Arbeitsleben
zu realisieren. Diesem Anliegen muss auch im Renten- und Ar-
beitsförderungsrecht Rechnung getragen werden. Dies beinhaltet
mittelfristig eine Erhöhung des durchschnittlichen faktischen Aus-
trittsalters aus der Erwerbsarbeit, ohne dass hierdurch allerdings
die Arbeitslosigkeit erhöht werden darf. Gleichzeitig bedarf es
aber der Möglichkeit, sowohl vor als auch nach der eigentlichen
Regelrentenalterseintrittsgrenze in den Ruhestand zu gehen. In
diesem Zusammenhang muss die Attraktivität von Vorruhestand-
spassagen über Arbeitslosigkeit für die Betriebe stärker gedämpft
werden, als dies bisher der Fall ist. § 147 a SGB III ist - soweit ver-
fassungsrechtlich zulässig 1) - um seine Ausnahmetatbestände zu
bereinigen, bzw. es sind anderweitige Maßnahmen zu ergreifen,
die den Arbeitgeber im Falle von Entlassungen älterer Arbeitneh-
mer angemessen belasten. Die bereits zum 1.8.1999 erfolgte Ein-
richtung von Brücken öffentlich geförderter Beschäftigung für Äl-
tere ist ausdrücklich zu begrüßen. Die Berufe undTätigkeiten, die
anerkannterweise wegen der mit ihnen verbundenen Arbeitsbe-
lastungen nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter ausgeübt wer-
den können, sollten durch ein prioritäres Angebot von Fort- und
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Beispielsweise erscheinen § 147 a Abs. 1 Nrn. 3-7 SGB III verfassungsrechtlich nicht geboten, da die an
gesprochenen Fallgestaltungen zum Teil den Arbeitgeber aus seiner beschäftigungspolitischen Verantwor-
tung entlassen. So muss der Arbeitgeber beispielsweise gemäß § 147 a Abs. 1 Nr. 3 SGB III die Kosten an
das Arbeitsamt nicht erstatten, selbst wenn er den Arbeitnehmer zu einer Eigenkündigung gedrängt hat.

Optionaler Ren-
teneintritt

Erstattungspflichten
der Arbeitgeber prä-
zisieren
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Weiterbildung durch die Bundesanstalt für Arbeit flankiert wer-
den. Gleichzeitig muss der präventive Arbeits- und Gesund-
heitsschutz verstärkt werden.

Auch die Situation der Migrantlnnen erfordert eigenständige ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen. Ihre Arbeitslosigkeit ist über-
durchschnittlich hoch und das Qualifikationsniveau im Durch-
schnitt relativ niedrig. Hinzu kommen vielfach erhebliche
Sprachprobleme, die den Erwerb sonstiger Qualifikationen wei-
ter erschweren. Steuerfinanzierte Sprachkurse für Migrantlnnen
müssen erheblich ausgebaut werden. Besonderes Augenmerk ist
auf die Förderung jugendlicher Migrantlnnen zu legen, deren
Status am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt am niedrigsten liegt.
Berücksichtigt man, dass die Ausbildungsquote ausländischer
jugendlicher weiter gesunken ist, muss insbesondere ihr Anteil
an einer qualifizierten Berufsausbildung erhöht werden. Nötig
sind hier eine bessere Informationsvermittlung und Beratung,
aber auch eine Erhöhung der Bereitschaft der Betriebe, ausländi-
sche jugendliche auszubilden.

Schwerbehinderte bleiben eine wichtige Zielgruppe derArbeits-
marktpolitik. Ihre Arbeitslosigkeit hat in den letzten jahren wei-
ter zugenommen. Die bisherigen Instrumente der Schwerbehin-
dertenabgabe reichen augenscheinlich nicht aus, dieses Pro-
blem zu bewältigen. Der Arbeitskreis Arbeitsmarktpol itik unter-
stützt die Bestrebungen., die Schwerbehindertenabgabe umzu-
stellen und die Quote unter der Voraussetzung zu senken, dass
ein Abweichen von dieser (gesenkten) Quote schärfer sanktio-
niert und eine nachprüfbare Steigerung von 50.000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen im Bereich der Schwerbehinderten in den näch-
sten beiden jahren realisiert wird. Bestrebungen, eine einheitli-
che Rehabilitationsbehörde zu schaffen, werden abgelehnt, da
dies die Nutzung der arbeitsmarktpolitischen Kompetenzen der
BA zur beruflichen Rehabilitation erschweren würde; medizini-
sche und berufliche Rehabilitation sind aber unterschiedliche In-
strumente, die aus guten Gründen den unterschiedlichen Sozial-
versicherungsträgern zugeordnet worden sind.

In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion gerät die Gruppe der
Geringqualifizierten immer stärker ins Blickfeld. Der Arbeitslo-
senanteil dieser Gruppe liegt etwa doppelt so hoch wie ihr Anteil
an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und dürfte wei-
ter zunehmen. Diese Gruppe ist allerdings sehr heterogen, eine
fehlendeAusbildung allein tangiert die Wiedereingliederung we-
niger als in Kombination mit anderen "Vermittlungserschwernis-
sen", insbesondere einem hohem Lebensalter. Die aktuelle De-
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batte wird von Vorschlägen zur Förderung eines Niedriglohnsek-
tors dominiert, in der suggeriert wird, dauerhafte zusätzliche Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte könnten durch
unbefristet gewährte Subventionen geschaffen werden. Nach al-
len vorliegenden Berechnungen sind die Beschäftigungswirkun-
gen gering, die Kosten enorm; hinterfragt werden muss, ob die
vorgeschlagenen Subventionen nicht eher höher qualifizierte
Niedrigverdiener treffen würden. Eine pauschale Förderung
knüpft an dem Tatbestand "niedrige Löhne" und nicht formal ge-
ringer Qualifikation an. Die Rede von den zusätzlichen "Einfach-
arbeitsplätzen" ignoriert völlig, dass nahezu alle Dienstleistung-
stätigkeiten hohe Anforderungen an die soziale und z.T. auch
fachliche Kompetenz stellen. Die häufig aufgeworfene Frage
nach der "Qualifizierbarkeit" bestimmter Personengruppen
hängt weniger von den Fähigkeiten und Voraussetzungen der zu
qualifizierenden Personen als vielmehr davon ab, ob didaktisch
und inhaltlich geeignete Maßnahmen entwickeltwerden. DerAr-
beitskreis Arbeitsmarktpolitik plädiert auch deswegen dafür, die
bisherige Zielgruppenförderung nicht durch eine "Subvention
mit der Gießkanne" (Kombilöhne) zu ersetzen, sondern vielmehr
im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik unter besonderer
Berücksichtigung der Fort- und Weiterbildung Instrumente zu
entwickeln, bzw. bestehende anzuwenden, die der Heterogenität
der Gruppe der Geringqualifizierten entsprechen; dies beinhaltet
i nsbesondere, das Instrument der Eingliederungspläne - verbun-
den mit konkreten Rechtsansprüchen auf arbeitsmarktpolitisch
zweckmäßige Maßnahmen - zu nutzen.
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3. Aus- und Weiterbildung stärken

I m Zuge der gestiegenen Anforderungen des Arbeitsmarktes
kommt der Grund- und Weiterqualifikation aller Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer ein immer höherer Stellenwert zu. Bil-
dung muss durch die Integration von beruflicher, allgemeiner
und politischer Bildung Schlüsselqualifikationen vermitteln und
bereits in der Schule die Lust "am lebenslangen Lernen" erzeu-
gen. Das aus Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz abgeleitete Recht auf
Weiterbildung umfasst in seinem Kernbereich auch die berufli-
cheWeiterbildung. Sie zu fördern ist danach Aufgabe des Staates
und der Gesellschaft. Zugangs- und Teilnahmechancen der Ar-
beitnehmerinnen an betrieblicher Weiterbildung sollten durch
Tarif- und Betriebsvereinbarungen verbessert werden; dabei darf
die Wirtschaft nicht aus ihrerVerantwortung für die betriebliche
Aus- und Weiterbildung entlassen werden.

Neben der betrieblichen kommt auch der in erster Linie durch
die Bundesanstalt für Arbeit finanzierten externen Weiterbil-
dung eine stärkere Bedeutung zu. Arbeitsmarktpolitik fördert
und begünstigt eine auf lebenslanges Lernen angelegte Weiter-
bildungspolitik. Um gerade gering qualifizierte - in der Regel
niedrig verdienende-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur
Weiterqualifizierung zu motivieren und auch um Inkompatibi-
li täten gegenüber der ESF-Förderung für Nichtleistungsbezieher
zu vermeiden, schlägt der Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik vor,
das Mindestunterhaltsgeld aus Beitragsmitteln auf das Niveau
der ESF-Förderung aufzustocken.

Zudem müssen neue Instrumente, die auch dieArbeitgeberdazu
motivieren, mehr Weiterbildung durchzuführen, als Regelför-
derinstrument im SGB III verankert werden. Zu denken ist insbe-
sondere an das Instrument der Jobrotation, welches darauf zielt,
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer anzureizen, mehr Ressourcen in
die Qualifizierung zu stecken und gleichzeitig einen Arbeitsum-
verteilungseffekt zu erzielen. Dabei ist darauf zu achten, dass die
Stellvertreterinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt- und
im Rahmen der üblichen tariflichen und betrieblichen Arbeits-
bedingungen in den Arbeitsprozess integriert werden. Im Be-
reich der Finanzierung der betrieblichen Weiterbildung sollten
die Arbeitsämter um Schrittmacherdienste zu leisten, befristet
bei tarifvertraglich oder betriebsverfassungsrechtlich vereinbar-
ten, auf den umfassenden Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit zie-
lenden und zertifizierten Weiterbildungsmaßnahmen ein Drittel
der Kosten für die berufliche Weiterbildung übernehmen. Diese
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Förderung sollte in Klein- und Mittelbetrieben, für Un- und An-
gelernte sowie ältere Facharbeiter gelten.

Die Qualität der (externen) Weiterbildung darf nicht nur an der
Effizienz, sondern muss auch an der Effektivität gemessen wer-
den. Dies erfordert unter anderem ein angemessenes Verhältnis
von hauptberuflichem und nebenberuflichem Personal, tarifge-
mäße Arbeitsbedingungen, Vor- und Nachbereitungszeiten so-
wie Qualifikation und Weiterbildung des Lehrpersonals und
nicht zuletzt angemessene Teilnehmergruppengrößen. Eine mo-
derne Weiterbildung muss unter Einbeziehung der Chancen-
gleichheit auf Nachhaltigkeit der Vermittlung bzw. der sinnvol-
len Integration in weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
zielen, statt auf kurzfristige Eingliederung zu setzen, die mit De-
qualifizierungsprozessen verbunden sein kann. Hierfür bedarf es
i m Rahmen der Eingliederungsbilanzen qualitativer Verbleibs-
analysen einschließlich Maßnahmeevaluationen. Um diese Zie-
le zu erreichen, muss die Trägertätigkeit noch stärker als bisher
ein Spektrum umfassen, das sich von der Beratung vor der Qua-
lifizierung bis zur Nachbetreuung und Vermittlungsunterstüt-
zung als refinanzierte Regeltätigkeit erstreckt.

Um kontraproduktive Anreizstrukturen zu verhindern, muss die
Trägerfinanzierung weniger teilnehmerbezogen und stärker auf
Projektförderung umgestellt werden.Die bisherige Form der Fi-
nanzierung der Leistungen der aktiven Arbeitsförderung in Form
von "Maßnahmen" (Bindung der Finanzierung an Teilnehmer-
menge und Teilnahmedauer und den damit verbundenen ver-
schulten Prozessen) führt zu Anreizsystemen, die den Zielen der
Arbeitsförderung entgegen stehen: Für bestimmte Betroffene
können Leistungen nicht zum richtigen Zeitpunkt erbracht wer-
den, bei der Bewilligung einer Maßnahme muss eine Mindest-
zahl von Teilnehmern gefunden werden. Die Dauer der Maß-
nahmen richten sich nicht nach ihrem Ziel, sondern nach sozial-
rechtlichen Erwägungen. Die Modularisierung von Weiterbil-
dungsangeboten findet auch deshalb kaum statt, weil ein ent-
sprechend praktikabler Abrechnungsmodus fehlt. Potenzielle
Arbeitgeber können oft nicht warten, bis die Maßnahme zu Ende
ist; der Dienstleister kann aber nicht vorzeitig auf dieTeilnehmer
verzichten, weil dann die Förderung sinkt. Aus diesen Gründen
sollte die Finanzierung von durch die BA zu beauftragenden
Dritten stärker auf qualitäts- und erfolgsorientierte Kriterien um-
gestellt werden. Notwendig ist weiterhin eine stärkere mittelfri-
stig ausgerichtete Institutionenförderung, verbunden mit einem
höheren Anteil von Auftragsmaßnahmen.
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4. Strukturpolitik mit Arbeitsmarktpolitik verknüpfen

Die wichtigsten Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik
müssen systematisch mit Programmmaßnahmen zur regionalen
Wirtschaftsförderung und Strukturverbesserung verknüpft und
präventiv ausgerichtet werden. Dabei bedarf es einer klaren Ver-
antwortungszuweisung zwischen Arbeitsmarktpolitik einerseits
und Wirtschafts-, Finanz- und Infrastrukturpolitik andererseits.

Die Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik besteht hierbei im Wesent-
lichen in derVerbesserung der individuellen Chancen durch ei-
ne breit angelegte Qualifizierungspolitik, welche Beschäfti-
gungsförderung zur individuellen Stabilisierung und Qualifizie-
rung einschließt. In der Beschäftigungsförderung stehen mit
ABM und SAM zwei unterschiedlich ausgeformte Instrumente
zurVerfügung: ABM dient der individuellen Förderung zur Inte-
gration besonders schwer vermittelbarer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Mit SAM ist in den vergangenen Jahren ein In-
strument geschaffen worden, das sich besonders gut für die Ver-
knüpfung mit Programmen und Maßnahmen der regionalen
Wirtschafts- und Strukturförderung eignet. Es ist allerdings im
Gegensatz zu ABM relativ zielgruppenunspezifisch, insoweit
behält ABM seine Berechtigung. ABM muss je nach Lage des zu
bearbeitenden einzelnen Falles in stärkerem Maße mit Qualifi-
zierungsmodulen kombiniert werden.

Um eine regionale Verknüpfung der Arbeitsmarktpolitik auf der
Ebene der Länder zu verbessern, bedarf es der Abstimmung der
Untergliederungen der BA und der verschiedenen Gebietskör-
perschaften und der Länder. Die Landesstrukturpolitik muss mit
den Fördermöglichkeiten des SGB III stärker verknüpft werden.
Die Arbeitsämter müssen als Financiers von Weiterbildung bei
der Ausarbeitung regionaler Qualifizierungspolitiken frühzeitig
einbezogen werden und mitwirken.

I nsbesondere in strukturschwachen Regionen der neuen Länder
sollte die Arbeitsmarktpolitik mit Technologieför-derung verknüpft
werden. Es istzu prüfen, ob für arbeitslose Hochschulabsolventln-
nen ein bis zu dreijähriger degressiver Lohnkostenzuschuss und
eine begleitende Qualifizierung gewährt werden kann.

Bei Vergabe-ABM ist im Falle tariflicher Zahlung eine Options-
möglichkeit auf Pauschalbetragsförderung vorzusehen. Vergabe-
aufträge sollen auch verknüpftwerden können. DieArbeitsämter
sollten die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten, Förder-
zeiträume für Vergabe-ABM über ein Jahr hinaus zu ermögli-
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chen, stärker nutzen, wenn Investitionszeiträume die Jahresfrist
übersteigen. In strukturpolitisch besonders benachteiligten Re-
gionen muss über die Einführung einer verstärkten Förderung
von SAM analog zu ABM nachgedacht werden. DieVerknüpfung
von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik wird erst dann möglich,
wenn auch über die Ebene des SGB III hinaus gehend, entspre-
chend strukturpolitische Programme, die für dieVerknüpfung ge-
eignet sind, initiiert werden. In Modellvorhaben müssen die
Möglichkeiten regionaler Differenzierung und neuer Verknüp-
fungen zwischen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik weiter ver-
bessert werden, indem die Einrichtung regionaler Arbeitsmarkt-
fonds zugelassen wird, die sich aus Mitteln der BA, des Landes
und der örtlichen Ebene (Landkreis, Kommune) speisen. Die
Fonds gewähren zinslose Darlehen für Betriebe und Projekte,
die zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen und Arbeitslose
einstellen. Die Fonds werden auf regionaler Ebene verwaltet;
Entscheidungsgremium für die Beteiligung der Arbeitsämter an
den Fonds ist die Selbstverwaltung. Die Fonds finanzieren sich -
einmal gestartet-aus den Rückflüssen der Darlehen und weiter-
hin, abhängig von ihrem Integrationserfolg-gemessen an den in
der Region vorgenommenen Zielvereinbarungen - aus weiteren
Zuschüssen der BA, des Landes und der örtlichen Ebene.
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5. Die Rolle der einzelnen arbeitsmarktpolitischen Akteure näher
bestimmen

Die Zielformulierung des AFG beinhaltete noch den Bezug zwi-
schen Arbeitsförderung und Wirtschaftspolitik (vgl. Stabilitäts-
und Wachstumsgesetz). Angesichts zunehmender Ausgrenzung
von Langzeitarbeitslosen und der Zunahme von Lebensverläu-
fen mit beruflichen Brüchen werden die Grenzen des ursprüng-
lich im AFG angelegten Systems immer sichtbarer. Regionale
Strukturförderung und die Förderung lebensbegleitenden Ler-
nens können von einer Sozialversicherung allein nicht ausrei-
chend geleistet werden, sind aber unbedingt erforderlich. Hier
bedarf es einer Neudefinition und Feinabstimmung der arbeits-
markt-, beschäftigungs- und strukturpolitischen Instrumente der
unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Akteure.

Ungeachtet einiger konstruktiver und innovativer Elemente
kommunaler Arbeitsmarktpolitik sprechen zwei Gründe dafür,
eine Verlagerung der Verantwortung für die Arbeitsmarktpolitik
von der BA und ihren Untergliederungen auf die Kommunen
nicht weiter zu treiben: Für eine effiziente Volkswirtschaft wird
es immerwichtiger, dass ihreArbeitskräfte auch europaweitden-
ken und arbeiten. Insbesondere die Arbeitsvermittlung und die
Qualifizierungspolitik müssen daher überregional ausgerichtet
werden. Zudem kann das Verfassungsgebot gleichwertiger Le-
bensverhältnisse nur erreicht werden, wenn sich die starken Re-
gionen nicht aus der Unterstützung strukturell schwächerer Re-
gionen zurückziehen.

Eine Umkehr der Entwicklung ist möglich, indem Bund, BA, Län-
der und Kommunen in einer gemeinsamen Initiative nicht nur
den Leistungsempfängern der BA, sondern auch den Sozialhilfe-
beziehern spätestens vor Ablauf eines Jahres der Arbeitslosigkeit
eine berufliche Integrationsmaßnahme anbieten (vgl. EU-Leitli-
nien). Darüber hinaus ist das Leistungsrecht dahin gehend zu
verändern, dass für alle Arbeitslosen, die nach heutigem Recht
einen Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe haben, künftig der
entsprechende (aus Steuermitteln zu finanzierende) Auf-
stockungsbetrag vom Arbeitsamt ausgezahlt wird. Überlegun-
gen zur Abschaffung der Arbeitslosenhilfe sind auch deswegen
abzulehnen, weil ihre Abschaffung die Langzeitarbeitslosigkeit
noch weiter kommunalisieren und damit von Arbeitslosigkeit
besonders betroffene Kommunen überdurchschnittlich belasten
und ihre sonstige Investitionstätigkeit hemmen würde. Vielmehr
sind erwerbslosigkeitbedingte Sozialhilfebezieher stärker in (an-
teilig durch die Kommunen mitfinanzierte) Regelinstrumente des
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SGB III einzubeziehen, wenn hierdurch nachhaltige Eingliede-
rungseffekte erzielt werden können. Mittelfristig bedarf es der
Einführung einer steuerfinanzierten bedarfsorientierten Min-
destsicherung in das System der Arbeitslosenversicherung.

Ferner sind verbindlichere Regelungen zur Einbindung von Län-
dern, kommunalen Spitzenverbänden und Sozialpartnern in
den Prozess der europäischen Beschäftigungspolitik erforder-
lich. Die Schnittstellen zwischen Leistungen aus dem SGB III
und Leistungen aus den anderen Programmen müssen präzisiert
werden. Es bedarf rechtlich verbindlicher Regelungen auf Bun-
des- und Landesebene zur Festlegung der Zuständigkeiten und
zur Kompatibilität von EU- und nationalem Recht.

Angesichts der vollzogenen Dezentralisierung im Rahmen des
SGB III müssen künftig die BA und ihre Untergliederungen einen
zentralen Beitrag zur Koordinierung der verschiedenen arbeits-
marktpolitischen Akteure leisten. Sie werden eine entsprechen-
de Rolle nur wahrnehmen können, wenn sie über eine angemes-
sene Personalausstattung verfügen und der Modernisierungspro-
zess der Arbeitsämter weiter voran getrieben wird.

6. Arbeitsumverteilung fördern

Strategien, die auf die Ausweitung des bestehenden Erwerbsar-
beitsvolumens zielen, sind zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
notwendig, aber nicht hinreichend. Parallel wird es darum ge-
hen, das bestehende Erwerbsarbeitsvolumen auf mehr Schul-
tern zu verteilen. Primär ist dies Aufgabe der Tarifvertragspartei-
en, wobei der Rahmen der Arbeitszeiten staatlicherseits unter
anderem durch das Renten- und Steuerrecht, das Arbeitszeitge-
setz und nicht zuletzt durch die Arbeitsmarktpolitik beeinflusst
werden kann. Geprüft werden sollte, wie die beschäftigungs-
wirksame (das heißt durch Neueinstellung von Arbeitslosen ge-
kennzeichnete) Reduzierung von individuellen und kollektiven
Arbeitszeiten durch degressive, befristete Zuschüsse aus Mitteln
der Bundesanstalt für Arbeit gefördert werden könnte. Dabei
könnte die Inanspruchnahme an entsprechende Regelungen in
Tarifverträgen bzw. Betriebsvereinbarungen gebunden werden.
Zu denken ist beispielsweise an das tarifliche Modell der nieder-
sächsischen Metallindustrie, in dem die beschäftigungswirksa-
me Reduzierung der Arbeitszeit gefördert wird.

Das Instrument Jobrotation/Stellvertretungsmodell muss als Re-
gelinstrument im SGB III vorgesehen werden. Die Förderung
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„Quelle: IAB Werkstattbericht Nr. 2/2000, S. T'

sollte sich auf den ursprünglich Beschäftigten beziehen. Der Ein-
satz der Stellvertreterin sollte grundsätzlich als sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung mit Qualifizierungsanteil ausge-
staltetwerden. Geprüft werden müsste weiterhin, wieder Abbau
von Überstunden gefördert werden kann. Das Neuwieder Mo-
dell (Erstattung etwaiger Entgeltfortzahlungskosten des Arbeitge-
bers in den ersten sechs Monaten für neu Eingestellte, die wegen
Reduzierung der Überstunden beschäftigt wurden) sollte als Re-
gelinstrument in das SGB III eingefügt werden. Um die Bereit-
schaft zur individuellen Arbeitszeitreduzierung zu erhöhen,
sollte als neues Instrument eine Teilzeitbeihilfe bzw. -Prämie ein-
geführt werden. Für einen bestimmten Zeitraum kann damit Be-
schäftigten ein Ausgleich für den Einkommensverlust gezahlt
werden (bei 20-prozentiger Arbeitszeitverkürzung beispielswei-
se 20 Prozent des fiktiv zustehenden Arbeitslosengeldes). Vor-
aussetzung ist auch hier, dass das frei werdende Arbeitsvolumen
zur Einstellung von Arbeitslosen verwandt wird.
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7. Den Arbeitsmarkt gestalten

Die vielfache Verschlechterung von Förderkonditionen und Lei-
stungen unter der konservativ-liberalen Bundesregierung macht
es erforderlich, die aktuellen Förderkonditionen und das Lei-
stungsrecht grundsätzlich zu überprüfen.

So wenig die unter der konservativ-liberalen Regierung prakti-
zierte Arbeitsmarktpolitik als Hauptursache erfolgter Deregulie-
rungsprozesse ausgemacht werden kann, so sehr wurde sie in
den 90-er Jahren doch als Schrittmacher für die Unterminierung
der Strukturen des Arbeitsmarktes und des Niveaus des Flächen-
tarifes missbraucht. Neben der bereits erfolgten, sehr zu be-
grüßenden Streichung der so genannten Lohndumpingklausel
(§ 275 Abs. 2 SGB III), müssen unter diesem Gesichtspunkt wei-
tere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt ergriffen werden. Zu denken ist im Rahmen des
SGB III insbesondere an den Eingliederungsvertrag, der im Ver-
ständnis seiner Befürworter eine untertarifliche Entlohnung er-
laubt (und zudem kaum in Anspruch genommen wurde), sowie
an die bestehenden Fördersätze bei ABM - zumindest, wenn sie
das bestehende Lohnniveau weiter unter Druck setzen. Ferner
müssen die Zumutbarkeitsregelungen, die Vermittlungskriterien
der Bundesanstalt für Arbeit sowie angrenzender Gesetze (Befri-
stungsmöglichkeiten ohne sachlichen Grund, Arbeitnehmerü-
berlassung) dahin gehend geändert werden, dass Dequalifizie-
rungsprozesse nicht noch beschleunigt werden.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verfolgung der illegalen
Beschäftigung zu legen. Dabei sollte sich insbesondere auf die
Strukturen organisierter Kriminalität konzentriert werden. Es be-
darf der Entwicklung konkreter quantitativer und qualitativer
Ziele zur Zurückdrängung der illegalen Beschäftigung. Dies
muss sich auch in der Höhe der verhängten Bußgelder und der
einbehaltenen illegal erzielten Gewinne widerspiegeln. Der Ar-
beitskreis Arbeitsmarktpolitik spricht sich dafür aus, dass die be-
stehenden Kompetenzen im Rahmen der Bundesanstalt für Ar-
beitausgeweitet und die Koordination der unterschiedlichen Ak-
teure durch die BA und ihre Untergliederungen durchgeführt
wird.
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8. Soziale Sicherheit gewährleisten

Der Grundsatz "Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren" (vgl.
AFG-Memorandum 1994) wird in der aktuellen politischen De-
batte teilweise dahin gehend fehlinterpretiert, die passiven Lei-
stungen zu Lasten der Betroffenen zu kürzen. Angesichts der be-
stehenden Arbeitsplatzlücke liegt das Problem aber nicht in der
Arbeitsunwilligkeit der Betroffenen. Die passiven Leistungen er-
möglichen soziale Sicherung und sind eine wesentliche Grund-
lage für die erfolgreiche Arbeitsplatzsuche; sie stellen gleichzei-
tig auch die Basis für die Qualität der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik dar. Sie bieten einen Anreiz für die Arbeitsämter, den Betrof-
fenen eine attraktive arbeitsmarktpolitische Maßnahme vorzu-
schlagen. Auch vor diesem Hintergrund betont der Arbeitskreis
Arbeitsmarktpolitik ausdrücklich das Lohnersatzleistungs- und
damit verbundene Beitragsprinzip. Die bestehenden passiven
Leistungen dürfen angesichts des Sozialabbaues der konserva-
ti/liberalen Bundesregierung nicht noch weiter reduziert wer-
den. Vielmehr muss eine Umsetzung des Bundesverfassungsge-
richtsurteils zur Einbeziehung der Sonderzahlungen schnellst-
möglich realisiert werden. Auch aus Gründen der sozialen Si-
cherung lehnt der Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik die von ver-
schiedenen Seiten in die Diskussion gebrachte "Harmonisierung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe", die auf eine Abschaffung der
Arbeitslosenhilfe hinaus läuft, ebenso wie die bereits bestehen-
de 3-prozentige jährliche Herabbemessung der Arbeitslosenhil-
fe ab. Ferner bedarf es angemessener Regelungen, die das Pro-
blem der Gefahr entstehender Altersarmut bei Langzeitarbeits-
losen lösen. Auch die bestehende Regelung des § 146 SGB III
(vormals §116 AFG) stellt nicht nur ein Problem der Arbeits-
kampfparität, sondern auch ein Problem der sozialen Sicherung
der Betroffenen dar. Der Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik fordert
deswegen eine völkerrechtskonforme Ausgestaltung, die im Fal-
le kalter Aussperrung eine angemessene soziale Sicherung er-
möglicht. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte hierzu bereits im
Jahre 1996 einen diesen Kriterien entsprechenden Vorschlag er-
arbeitet und in den Bundestag eingebracht.
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9. Finanzierung sichern und gerechter gestalten

Selbst bei einer demografisch bedingt, tendenziell sinkenden Ar-
beitslosenquote bedarf es der Verstetigung der Mittel für die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik, um der weiteren Verfestigung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit entgegen zu wirken, der raschen Verände-
rung von Qualifikationsanforderungen gerecht zu werden und
dem nach wie vor sehr hohen arbeitsmarktpolitischen Hand-
lungsbedarf im Osten Rechnung zu tragen.

Die Beitragsfinanzierung als Grundlage der Arbeitslosenversi-
cherung ist bereits aus verteilungspolitischen Gründen und we-
gen des Lohnersatzleistungsprinzips beizubehalten. Um die Ein-
heit von aktiver und passiver Arbeitsmarktpolitik nicht zu zer-
stören, isteineAufteilungzwischen beitragsfinanzierten Lohner-
satzleistungen einerseits und steuerfinanzierter aktiver Arbeits-
marktpolitik andererseits zu vermeiden. Allerdings muss die Bei-
tragsfinanzierung durch steuerfinanzierte Mittel ergänzt wer-
den. Dies vor allem aus drei Gründen:

a) Finanzierungsgerechtigkeit: Die Leistungen der Bundesanstalt
nützen nicht nur den Beitragszahlern, sondern auch allen ande-
ren Bevölkerungsgruppen - teils weil auch sie Dienstleistungen
der Bundesanstalt in Anspruch nehmen können (z. B. Berufsbe-
ratung, Arbeitsvermittlung), teils weil die struktur- und fiskalpoli-
tischen Wirkungen aktiver Arbeitsmarktpolitik auch ihnen zu-
gute kommen. Deshalb müssen auch sie an der Finanzierung be-
teiligt werden.

b) Einigungsbedingte Lasten: Eine Aufgabe der Arbeitslosenversi-
cherung besteht darin, regionale Unterschiede auszugleichen.
Gleichwohl übersteigen die einigungsbedingten West-Ost
Transfers diese Regelaufgabe der Sozialversicherung. Ein ent-
sprechender Lastenausgleich darf nicht ausschließlich oder im
Wesentlichen der Versichertengemeinschaft aufgebürdet wer-
den.

c) Stabilisierung aktiver Arbeitsmarktpolitik: I n der Vergangenheit
ist die aktive Arbeitsmarktpolitik regelmäßig gerade dann (pro-
zyklisch) eingeschränkt worden, wenn die Arbeitslosigkeit stieg
oder auf hohem Niveau verharrte. Ursache war die Konkurrenz
von Arbeitslosengeld und aktiver Arbeitsmarktpolitik um die- in
diesen Zeiten besonders knappen - Beitragsmittel. Deshalb ist in
derartigen Situationen die Stabilisierung aktiver Arbeitsmarktpo-
litik durch Steuermittel erforderlich.
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Die notwendige Ergänzung der Beitragsfinanzierung durch Steu-
ermittel sollte in der Form eines regelgebundenen Bundeszu-
schusses an die Bundesanstalt erfolgen. Zur Stabilisierung akti-
verArbeitsmarktpolitik sollte dieser Zuschuss regelhaft vor allem
an der Höhe der Arbeitslosigkeit anknüpfen. Zusätzlich kommt
als Kriterium auch die Höhe der einigungsbedingten Lasten im
Rahmen der Bundesanstalt für Arbeit in Betracht. Unverzichtbar
bleibt daneben in letzter Instanz die bestehende Defizithaftung
des Bundes, um die Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt für Ar-
beit auch bei unkalkulierbaren wirtschaftlichen und politischen
Einflussfaktoren zu sichern.

BA - Haushaltsplan 2000
Einnahmen

Regelgebundener
Bundeszuschuss

Allein über steuerfinanzierte Zuschüsse dürfte die "Gerechtig-
keitslücke" bei der Finanzierung zwischen Versichertengemein-
schaft und dem übrigen Teil der Bevölkerung allerdings nicht ge-
schlossen werden können, da Steuern ebenfalls in erster Linie
durch die beitragspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer entrichtet werden. Mithin ist darüber nachzudenken, neben
dem Arbeitslosenversicherungsbeitrag eine Arbeitsmarktabgabe
für Selbständige und Beamte zu erheben und im Gegenzug den
Versicherungsbeitrag im gleichen Umfang zu senken. Parallel da-
zu sollte - als Anreiz zur Existenzgründung - die Regelung, nach
der Zeiten einer selbständigen Tätigkeit die Rahmenfrist für den
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Erwerb von Versicherungsansprüchen auf bis zu fünf Jahre ver-
längern, erheblich ausgeweitet werden. Ferner sollten die Bei-
tragsbemessungsgrenzen in der Arbeitslosenversicherung zu-
mindest deutlich erhöht werden. Auch bei beitragsäquivalenter
Leistungserbringung würde diese Erhöhung einen Mehrertrag er-
bringen, da die Arbeitslosigkeit in den obersten Einkommens-
gruppen weit unter dem Durchschnitt liegt. Der Mehrertrag soll-
te in Form einer Senkung des Beitragssatzes an dieVersicherten-
gemeinschaft zurück gegeben werden.

Die Finanzierung speziellerAufgaben aktiver Arbeitsmarktpolitik
(z.B. Wintergeld, Winterausfallgeld, Insolvenzgeld) soll auch
weiter umlagefinanziert durch die Arbeitgeber erbracht werden.
Diese bewährte Finanzierungsform könnte auf andere Bereiche
erweitert werden; zu nennen sind insbesondere die betriebliche
Aus- und Weiterbildung, um eine entsprechende Anreizstruktur
zu schaffen.
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Angesichts der jahrelangen Debatte um die Wirksamkeit der Ar-

III. Fazit

beitsmarktpolitik i m Allgemeinen und spezieller arbeitsmarkt-
politischer Instrumente im Besonderen bleibt festzuhalten, dass
es eine Überforderung der Arbeitsmarktpolitik wäre, von ihr al-
lein die Lösung der Probleme einer unzureichenden Beschäfti-
gungspolitik zu erwarten. So wenig sie Beschäftigungspolitik er-
setzen kann, so sehr stellt sie gleichwohl ein unverzichtbares, ei-
genständiges Element in einem beschäftigungspolitischen Ge-
samtkonzept dar. Vor dem Hintergrund bestehender Massener-
werbslosigkeit und der Situation in den neuen Ländern bedarf es
nach wie vor der Verstetigung der aktiven Arbeitsmarktpolitik
auf hohem Niveau und der Bereitstellung entsprechender finan-
zieller Mittel.

Der Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik will mit seinen Vorschlägen
Anregungen zur gesetzlichen Neuregelung des Arbeitsförde-
rungsrechtes geben und nimmt für sich keinesfalls in Anspruch,
eine abschließende arbeitsmarktpolitische Antwort auf die aktu-
ellen internationalen und nationalen ökonomischen, politischen
und demografischen Entwicklungen zu geben. Viele Aspekte der
Arbeitsförderung, z. B. Fragen von Kurzarbeit und Sozialplange-
staltung, bleiben unberücksichtigt, zum Teil auch, weil Arbeits-
förderung nicht nur eine Aufgabe der Bundesanstalt für Arbeit,
sondern auch der Unternehmen, der Tarifvertragsparteien und
der Betriebsparteien ist. Viele der vorgetragenen Überlegungen
bedürfen der weiteren Diskussion. Der Arbeitskreis appelliert in
diesem Zusammenhang an die politisch Verantwortlichen, die
Debatte um die Reform des Arbeitsförderungsrechtes auch wei-
terhin offen zu führen und sich dabei weder von vornherein von
kurzfristig ausgerichteten fiskalpolitischen Überlegungen leiten
zu lassen noch die Arbeitsmarktpolitik auf eine kurzatmige Ar-
beitsvermittlungsfunktion zu reduzieren.
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